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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3056/73 DES RATES
vom 9. November 1973

über die Unterstützung gemeinschaftlicher Vorhaben im Bereich der Kohlen
Wasserstoffe

der Gemeinschaft mit Kohlenwasserstoffen von größ
ter Bedeutung sind und technologische Entwicklungs
tätigkeiten betreffen , die unmittelbar mit den Tätigkei
ten des Aufsuchens , des Abbaus , der Lagerung oder
des Transportes verbunden sind ; diese Unterstützung
sollte finanzieller Art sein .

Die Gewährung der vorgesehenen Vergünstigungen
durch die Gemeinschaft muß in Übereinstimmung
mit den Wettbewerbsregeln des Vertrages erfolgen .

Da diese Unterstützung auf das absolut unerläßliche
Maß beschränkt werden muß , muß die Gemeinschaft
über sämtliche Mittel verfügen , die es ihr erlauben , im
Einzelfall zu beurteilen , welche Vorteile ihr die Durch
führung derartiger Vorhaben bringen kann und ob sie
mit den Zielen der gemeinschaftlichen Energiepolitik
vereinbar sind .

Als Gegenleistung für die gewährten Vergünstigungen
müssen die Begünstigten deshalb Verpflichtungen ge
genüber der Gemeinschaft eingehen .

Der spezifisch internationale Charakter von Aufbau
und Tätigkeit der im Bereich der Kohlenwasserstoffe
tätigen Unternehmen rechtfertigt die direkte Übermitt
lung der Unterlagen für gemeinschaftliche Vorhaben
an die Kommission .

Die für die Ausarbeitung dieses Systems erforderli
chen Aktionsbefugnisse sind im Vertrag nicht vorgese
hen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 235,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Festlegung einer gemeinsamen Energiepolitik ge
hört zu den Zielen , die sich die Gemeinschaften ge
setzt haben , und es ist Aufgabe der Kommission , die
entsprechenden Maßnahmen vorzuschlagen .
Wegen der Bedeutung der Kohlenwasserstoffe bei der
Energieversorgung der Gemeinschaft und in Anbe
tracht der Abhängigkeit der Gemeinschaft von der
Einfuhr stellt die Schaffung von Bedingungen , mit
denen langfristig die Versorgungssicherheit gewährlei
stet werden kann , eines der grundlegenden Ziele die
ser Politik dar.

Der Anreiz für die technologischen Entwicklungstätig
keiten , die unmittelbar mit den Tätigkeiten des Aufsu
chens, des Abbaus , der Lagerung oder des Transports
von Kohlenwasserstoffen verbunden sind, ist geeignet ,
die Versorgungssicherheit zu erhöhen , und kann da
her ein Mittel zur Erreichung dieser Politik sein .
In erster Linie muß die Erdölindustrie für die Finan
zierung dieser Tätigkeiten sorgen ; da diese Tätigkei
ten mit hohen Risiken und erheblichen Investitionen
verbunden sind, ist es jedoch angebracht, für die Ge
meinschaft die Möglichkeit zu schaffen , hierfür eine
Unterstützung zu gewähren , insbesondere soweit ihre
Durchführung durch eine Zusammenfassung der
Bemühungen auf Gemeinschaftsebene erleichtert
wird .

Diese Unterstützung kann für Gemeinschaftsvorhaben
gewährt werden , die für die Sicherheit der Versorgung

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Gemeinschaft kann nach Maßgabe der nachste
henden Bestimmungen , soweit unbedingt notwendig,
die Durchführung von Vorhaben („gemeinschaftliche
Vorhaben") unterstützen , die für die Sicherheit der Ver
sorgung mit Kohlenwasserstoffen von wesentlicher
Bedeutung sind .(') ABl . Nr. C 46 vom 9 . 5 . 1972, S. 21 .
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Artikel 2

Jedes Vorhaben muß technologische Entwicklungstä
tigkeiten umfassen , die unmittelbar mit den Tätigkei
ten des Aufsuchens, des Abbaus, der Lagerung oder
des Transports von Kohlenwasserstoffen verbunden
sind .

Artikel 3

— die Bedeutung des Vorhabens für die Sicherheit
der Versorgung der Gemeinschaft mit Kohlenwas
serstoffen ,

— Art und Umfang der mit dem Vorhaben verknüpf
ten Risiken und dessen zu erwartende Wirtschaft
lichkeit,

— die Kosten des Vorhabens und die für seine Aus
führung vorgesehenen Finanzierungsmodalitäten ,

— alle sonstigen Angaben, mit denen sich Art und
Höhe der von der Kommission für das Vorhaben
vorgeschlagenen Unterstützung begründen lassen ,

— die Fristen für die Durchführung des Vorhabens
und die Möglichkeit, sie zu verkürzen ,

— die vorgesehenen oder erwarteten Maßnahmen der
Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Durchfüh
rung des Vorhabens,

— die etwaigen Leistungen der Europäischen Investi
tionsbank .

(3) Die Kommission unterbreitet dem Rat einen
Vorschlag, der gegebenenfalls folgendes umfaßt :

a ) die Gewährung von Unterstützungsmaßnahmen
nach Artikel 4,

b) die Verpflichtungen , die der Begünstigte gegenüber
der Gemeinschaft übernehmen muß .

Die Verantwortung für jegliches Vorhaben muß bei
einer natürlichen oder einer nach den in den Mitglied
staaten der Gemeinschaft geltenden Rechtsvorschrif
ten errichteten juristischen Person liegen .

Falls durch die Gründung einer juristischen Person
mit Rechtspersönlichkeit zur Durchführung eines Vor
habens zusätzliche Belastungen für die beteiligten Un
ternehmen entstehen würden , so kann dieses Vorha
ben von einem einfachen Zusammenschluß natürli
cher oder juristischer Personen verwirklicht werden .
In diesem Fall übernehmen dieses Personen allein
und gesamtschuldnerisch die Pflichten im Zusammen
hang mit der gemeinschaftlichen Unterstützung .

Artikel 4

Artikel 6

Ein Vorhaben kann durch Beteiligung der Gemein
schaft an der Finanzierung dieses Vorhabens unter
stützt werden , indem diese im Rahmen der im Ge
samthaushaltsplan der Gemeinschaft hierfür vorgesehe
nen Mittel und unter Berücksichtigung der anderen
finanziellen Leistungen der Gemeinschaft, insbeson
dere seitens der Europäischen Investitionsbank, die
gegebenenfalls für dieses Vorhaben gewährt werden ,
die folgenden finanziellen Vergünstigungen einräumt :
Darlehensbürgschaften , Darlehen , unter bestimmten
Bedingungen rückzahlbare Subventionen .
Art und Höhe der etwaigen Unterstützung eines Vor
habens richten sich nach dem Gegenstand dieses Vor
habens .

Die Unterstützung darf nur den kleineren Teil der Fi
nanzierung des Vorhabens ausmachen .

( 1 ) Hat dieKommission den Rat befaßt, so kann die
ser sie um zusätzliche Auskunft und Prüfung ersu
chen , soweit er sie als notwendig erachtet .

(2) Der Rat entscheidet einstimmig über den Vor
schlag der Kommission .

Artikel 7A rtikel 5

Die von der Gemeinschaft gewährten Vergünstigun
gen dürfen die Wettbewerbsbedingungen nicht in
einer Art ändern , die mit den entsprechenden Bestim
mungen des Vertrages unvereinbar ist .

Artikel 8

( 1 ) Jedes Vorhaben , das von einem Mitgliedstaat
oder von einer anderen Stelle ausgeht, wird von der
Kommission geprüft , die die Mitgliedstaaten konsul
tiert .

Die Kommission konsultiert die Mitgliedstaaten , be
vor sie dem Rat von sich aus ein Vorhaben unterbrei
tet .

(2) Die Kommission übermittelt dem Rat mit ihrer
begründeten Stellungnahme einen Bericht über das
gesamte Vorhaben .

Dieser Bericht muß folgende Angaben enthalten :
— eine eingehende Beschreibung des Vorhabens ,
— die finanzielle Lage und die technischen Kapazitä

ten des oder der für das Vorhaben Verantwortli
chen ,

Der oder die mit der Durchführung eines von der
Gemeinschaft unterstützten Vorhabens Beauftragten
übermitteln der Kommission jährlich einen Bericht
über den Stand der Durchführung dieses Vorhabens
und die dafür getätigten Ausgaben ; die Kommission
unterrichtet den Rat hiervon .

Die Kommission kann jederzeit die Rechnungen für
dieses Vorhaben einsehen .
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Artikel 9 ser Verordnung Bericht ; der Rat nimmt zu diesem
Bericht Stellung.

Die bei der Anwendung dieser Verordnung erlangten
Informationen haben vertraulichen Charakter.

Artikel 11

Artikel 10
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft.

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parla
ment und dem Rat jährlich über die Anwendung die

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 9 . November 1973 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Per HÆKKERUP
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